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Chancen un: Schwierigkeiten des ökumenischen Modells der
„versöhnten Verschiedenheıit“

Be1 seiınem etzten Deutschlandbesuch hatte Papst Johannes Pau!] ıBB Ngeregt, die
bislang VO den Theologen beider Kontessionen erarbeıteten un: weılt gediehe-
MC Ergebnisse 1n der Rechtfertigungsirage 1in eiınem gemeınsamen Konsenspapıer

bündeln. Als allerdings 1997 das evangelisch-lutherische/römisch-katholische
Dokument „Gemeıinsame Erklärung IT Rechtfertigungslehre“ MI1t der Off-
NUunNng, da{ß och 1ın diesem Jahr einer ftejerlichen Unterzeichnung 1in enf
kommen würde, den jeweıligen Kırchenleitungen 7ADBE Begutachtung vorgelegt
wurde, auf beiden Seıten kritische Stimmen hören. Wiährend die CVaANHC-
ıischen Kirchen ZW alr mıiıt unterschiedlicher Intensıtät, dennoch aber geschlossen
das Dokument ratıfizıerten, sah sıch der Einheıitsrat 1n Rom 1n Verbindung MI1t
der Glaubenskongregation CZWUNSCIL,; ZU Dokument eınen eigenen Interpreta-
t1ONstext erstellen. Wenn dadurch der Konsenstext in se1iner Bedeutung auch
sehr geschmälert wird, wird die Unterzeichnung desselben dennoch eınen
wichtigen ökumenischen Fortschritt darstellen.

Damıt werden aber leider nıcht alle strıttıgen Punkte gelöst se1ın, die eiıne rch-
lıche Unıion un:! damıt eıne Abendmahlsgemeinschaft bislang verhindern. Neben
der rage ach der heilstheologischen Bedeutung VO 'Tauftfe und Buße bedart VOT

allem dıe rage ach eiınem gemeınsamen Amtsverständnıiıs un: damıt aufts ENSSTE
verbunden ach eiınem einheitlichen Kirchenbegriff weıterer Verständigung . Wıe
1sSt 1ın diesen otffenen Fragen voranzukommen? Die tolgenden Ausführungen be-
muühen sıch eiıne generelle Antwort. S1ıe intendieren keıne Klärung diffiziler
Eınzelfragen, sondern skizzieren dessen dıe beiden Alternativen, mıiıt denen
sıch die ökumenische ewegung grundsätzlich konfrontiert sıeht, un S1€e bemü-
hen sıch eine Beantwortung jener offenen rage, die sıch 1m Zusammenhang
miıt dem ökumenischen Modell der „versöhnten Verschiedenheıit“ stellt.

Das Modell der „organıschen Unıion“

Bıs Mıtte dieses Jahrhunderts wurde VO der katholischen Kırche och das Mo-
dell der „Rückkehr-Okumene“ propagıert. Se1it dem / weıten Vatikanischen Kgn—
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711 wei(ß sıch die Okumenediskussion jedoch VO dem Konsens etragen, da{fß sıch
grundsätzlich alle Konfessionskirchen wandeln und aufeinander bewegen
mussen un! eıne geeinte Kırche infolgedessen keine unıtormıistischen Züge tıragen
annn Wo 65 jedoch ATln gyeht, das Ziel der ökumenischen Bewegung pOSI1t1LV
umschreıben, trıtft 1114  S gegenwärt1ıg autf Z7We!l Alternativen, denen die Stichworte
„organische Unıion“ und „versöhnte Verschiedenheit“ zugeordnet werden.

In ıhrer Anfangsphase beschränkte sıch die ökumenische ewegung zunächst
alleın aut die Absıcht, die jeweıls anderen Konftessionen niäher kennenzulernen
und Gemeinsamkeiten un: Dıitfferenzen 1n der Lehre auszuloten. Weil sıch die
Miıtglieder des Okumenischen Rates der Kırchen ber Ziel un: Wesen
der Okumene och sehr une1ıns arcChl, wurde jede Zielformulierung vermıeden.
So hıelt der Zentralausschufß des ORK 1950 1n Toronto ausdrücklich fest: „Wenn
eıne Kırche Mitglied des Okumenischen Rates iSt: bedeutet das nıcht, dafß S1e da-
MI1t eıne estimmte Lehre ber das Wesen der kırchlichen Einheit annımmt.“ 2
Das Anfangsstadium des gegenseıltıigen Kennenlernens un! der Schaffung 1 Za
seıtıgen Vertrauens wurde annn jedoch 19572 auf der Weltkonferenz für Glauben
un Kırchenverfassung 1n Lund überwunden. Denn 1er gelang CS erstmals, das
zentrale Kriterium anzugeben, welches 1n der ökumenischen Frage den Weg We1-
SC  s kann, das Christusmysterium:

„Wır haben klar erkannt, da{ß WIr keinen wıirklichen Fortschritt auf FEinheit hın machen können,
WIr 1Ur UNlSCTIC verschiedenen Vorstellungen VO Wesen der Kırche und die Traditionen, denen

S1E eingefügt sınd, mıteinander vergleichen. Es hat sıch wıederum vezeıgt, da{fß WIr einander näherkom-
INCIL, ındem WIr Christus naıherkommen.“

Insotern 1MmM Christusgeheimnis die vyemeınsame Miıtte erkannt wurde, VO der
A4aUS dıe kontroverstheologischen Fragen betrachten un: anzugehen Sind, W ar
eın wesentlicher Durchbruch innerhal der ökumenischen Bewegung erreicht,
der sıch 1961 auf der Vollversammlung des ORK 1n Neu-Delhi; 1n eıner ErTSEiEN

Zielformulierung nıederschlug:
„Wır ylauben, da: die Eınheiıit, die zugleich (Gsottes Wılle und seıne abe selne Kırche ist: sıchtbar

gemacht wiırd, ındem alle jedem Ofrt. die 1ın Jesus Christus getauft sınd un ıhn als Herrn un! He1-
and bekennen, durch den Heılıgen Gelst In eine vollıg verpflichtete Gemeıinschaft yeführt werden.“

Ziel un! Wesen der Okumene 1St demnach dıe Kıiırchenunion Ort Ile
christlichen Kırchen sollen sıch Jjeweıligen Ort eıner Kırchenunion —_

menfinden, welche auf einem yemeınsamen christologischen Glaubensbekenntnis
SOWI1e auf der Übereinstimmung 1n den Fragen VO Sakrament und Amt beruht.
Auf diese Weise soll eıne „Una Sancta“ entstehen, die ach ınnen W1e€e ach aufßen
als organısche Einheit agıert. Dıiıesem ökumenischen Modell kam die Bezeich-
NUung „organısche Unıiuon“

Da 1n der Zielformulierung, WwW1e€ s1e auf der Vollversammlung des ORK 1961 1n
Neu-Delhhj VOLSCHOMM wurde, der Blick och allzusehr auf die organısch A
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einten Ortskirchen gerichtet W alr un wenıger auf deren Verflechtung, wurde das
Modell der „organıschen Unıion“ 1968 1n Uppsala durch den Gedanken der Kon-
zıli1arıtät erganzt. Idies führte 1975 1n Nairobi folgender Formulierung:

„Dıie eıne Kırche 1St als konzılıare Gemeinschaftt VO Gemeinden (local churches) verstehen, die
iıhrerseıts tatsächlich vereinıgt sınd. In dieser konzılıaren Gemeiinschaftt hat jede der Gemeinden
SammmenN mıi1t den anderen volle Katholizität, S1C bekennt denselben apostolischen (Glauben un: erkennt
daher dıe anderen als Glieder derselben Kırche Christı d} die VO demselben Geilst geleitet werden. C b

[)as ökumenische Modell der „organıschen Union“ bzw. der „konzılıaren FEın-
heit”; Ww1e€e VO OKR bevorzugt wiırd, korreliert mı1t eıner anz bestimmten
Methode: der des Konsenses. DDenn das angestrebte gemeınsame Bekenntnis
einen umfassenden Konsens VOTraus, der CS den einzelnen Konfessionskirchen CI-

möglıcht, ıhre eigenen konfessionellen Eigenheıiten un: Traditionsbildungen
darın aufgehoben sehen. Nur auf diese Weıse 1St N möglich, da{fß die einzelnen
Konfessionskirchen derart miıteinander verschmelzen, da eiıne organısche Unıion
entsteht, eıne ach ınnen W1e€e ach aufßen vyeeınte Kırche. In diesem Zusammen-
hang kommt VOTL allem den Theologen die Aufgabe 78 1n Kontroversfragen ach
eıner Verständigung suchen. Obgleich sıch 1mM Verlauf des ökumenischen Pro-
ZesSsSEeSs eiıne umftassende Eınıgung in sämtlichen Unterscheidungslehren als
möglich erwıes (vor allem 1mM Amts- b7zw. Kirchenverständnıis), gelang 1ın den
etzten Jahren dennoch, eiıne Fülle VO Konvergenz- un: Konsenserklärun-
CI erstellen. Im Zuge ıhrer mangelnden Rezeption (TT allerdings auch die
mIiıt der Konsensmethode verbundene Schwierigkeıt otffen ZULage: die elr’-

schiedlichen Vorstellungen VO Konsens-Begriff. Weil eın Konsenspapıer allen
konfessionellen FEinzelinteressen un -bedürftnissen voll gerecht werden konnte,
wurde der jeweıls erarbeıtete ökumenische Konsens VO den Kirchenleitungen als
unzulänglıch erklärt un: die konkrete Umsetzung der Konsenstexte SC

Das Modell der konfessionellen Weltbünde: „Einheıt 1n Verschiedenheit“

Parallel ZUuU Finheitsmodell der „organıschen Union“ entwickelte sıch VOL allem
durch die Inıtıatıve der kontessionellen Weltbünde, den Zusammenschlüssen VO

Kirchen gleicher Bekenntnisse, eın alternatıves Modell, das die Kontessionen
nıcht 1n eıne übergeordnete Unıion auflösen, sondern S$1Ce dessen miıteinander
versöhnen möchte: Ziel iISt eıne Kırchenunion, 1in der die einzelnen Teilkirchen
iıhre jeweılıgen kontessionellen Eigenheıten un Tradıtionsbildungen nıcht
gyunsten e1nes umfassenden Konsenses un eıner Offtenheıt (Irt preisgeben
mussen. SO tormulierte der Lutherische Weltbund 1977 1n Daressalam:

Das Modell der „versöhnten Verschiedenheıit“ 1St „gee1gnet, eıne wichtige Orientierungshilte 1MmM gC-
genwärtigen Prozei{ß ökumenischen Rıngens biıeten, indem eiınen Weg der Finheit beschreıibt, der
nıcht notwendıg dıe Preisgabe kontessioneller Tradıition un! kontessioneller Identität implhiziert.Das Ringen um die Einheit der Kirchen  einten Ortskirchen gerichtet war und weniger auf deren Verflechtung, wurde das  Modell der „organischen Union“ 1968 in Uppsala durch den Gedanken der Kon-  ziliarität ergänzt. Dies führte 1975 in Nairobi zu folgender Formulierung:  „Die eine Kirche ist als konziliare Gemeinschaft von Gemeinden (local churches) zu verstehen, die  ihrerseits tatsächlich vereinigt sind. In dieser konziliaren Gemeinschaft hat jede der Gemeinden zu-  sammen mit den anderen volle Katholizität, sie bekennt denselben apostolischen Glauben und erkennt  daher die anderen als Glieder derselben Kirche Christi an, die von demselben Geist geleitet werden.  «5  Das ökumenische Modell der „organischen Union“ bzw. der „konziliaren Ein-  heit“, so wie es vom ÖKR bevorzugt wird, korreliert mit einer ganz bestimmten  Methode: der des Konsenses. Denn das angestrebte gemeinsame Bekenntnis setzt  einen umfassenden Konsens voraus, der es den einzelnen Konfessionskirchen er-  möglicht, ihre eigenen konfessionellen Eigenheiten und Traditionsbildungen  darin aufgehoben zu sehen. Nur auf diese Weise ist es möglich, daß die einzelnen  Konfessionskirchen derart miteinander verschmelzen, daß eine organische Union  entsteht, eine nach innen wie nach außen geeinte Kirche. In diesem Zusammen-  hang kommt vor allem den Theologen die Aufgabe zu, in Kontroversfragen nach  einer Verständigung zu suchen. Obgleich sich im Verlauf des ökumenischen Pro-  zesses eine umfassende Einigung in sämtlichen Unterscheidungslehren als un-  möglich erwies (vor allem im Amts- bzw. Kirchenverständnis), gelang es in den  letzten Jahren dennoch, eine ganze Fülle von Konvergenz- und Konsenserklärun-  gen zu erstellen. Im Zuge ihrer mangelnden Rezeption trat allerdings auch die  mit der Konsensmethode verbundene Schwierigkeit offen zutage: die unter-  schiedlichen Vorstellungen vom Konsens-Begriff. Weil kein Konsenspapier allen  konfessionellen Einzelinteressen und -bedürfnissen voll gerecht werden konnte,  wurde der jeweils erarbeitete ökumenische Konsens von den Kirchenleitungen als  unzulänglich erklärt und die konkrete Umsetzung der Konsenstexte ausgesetzt.  Das Modell der konfessionellen Weltbünde: „Einheit in Verschiedenheit“  Parallel zum Einheitsmodell der „organischen Union“ entwickelte sich vor allem  durch die Initiative der konfessionellen Weltbünde, den Zusammenschlüssen von  Kirchen gleicher Bekenntnisse, ein alternatives Modell, das die Konfessionen  nicht in eine übergeordnete Union auflösen, sondern sie statt dessen miteinander  versöhnen möchte; Ziel ist eine Kirchenunion, in der die einzelnen Teilkirchen  ihre jeweiligen konfessionellen Eigenheiten und Traditionsbildungen nicht zu-  gunsten eines umfassenden Konsenses und einer Offenheit am Ort preisgeben  müssen. So formulierte der Lutherische Weltbund 1977 in Daressalam:  Das Modell der „versöhnten Verschiedenheit“ ist „geeignet, eine wichtige Orientierungshilfe im ge-  genwärtigen Prozeß ökumenischen Ringens zu bieten, indem es einen Weg der Einheit beschreibt, der  nicht notwendig die Preisgabe konfessioneller Tradition und konfessioneller Identität impliziert. ...  7 Stimmen 217, 2  89Stimmen DA 89
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Die Verschiedenheiten werden nıcht ausgelöscht. Sıe werden auch nıcht eintach konserviert und 61I-

ändert beibehalten. S1e verlieren vielmehr ihren trennenden Charakter und werden miıteinander VGCI-
isöhnt.

Anders als das Einheitskonzept der „organıschen Union“ versucht das der
„Einheıt 1in der Verschiedenheit“ b7zw „Eıinheıt durch Vieltalt“ die konftfessionel-
len Traditionsbildungen nıcht überwınden b7zw. abzuschaffen, sondern S1e
dessen als leg1time Interpretationen der eiınen christlichen Grundwahrheıit mı1ıt-
einander versöhnen, dafß eıne FEinheit 1n legitimer Vielfalt, Beibehaltung
der konfessionellen Identität, entstehen annn FEın wesentlicher Vorteil dieses
ökumenischen Modells besteht somıt darın, da{fß 1er der Sorge die kontess1i10-
nelle Identität Rechnung wiırd, die Ja gerade 1n der Konsensökumene
AazZzu führt, da{ß MIt steigender Zahl Konsens- bzw. Konvergenzerklärungen
zugleich auch die kontessionellen Unterschiede wıeder verstärkt Bedeutung
gewınnen.

Obgleich die „Einheıt 1ın versöhnter Verschiedenheit“ keinen vollständigen
Konsens V  Z entli(t S1Ce die einzelnen Schwesterkirchen dennoch nıcht 1n
die Beliebigkeit VO Glaubensvollzug und Lehraussagen. Bedingung 1ST vielmehr
eın Konsens 1ın fundamentalen Glaubensüberzeugungen SOWI1e die Bereıtschaft,
die jJeweıls andere Kontessionskirche als eigenständıgen Iypus der eıinen wahren
Kirche akzeptieren. Dies bedeutet SCNAUCT; da{fß kontroverstheologische Lehr-
dUSSaSCIL, die 1MmM Grundkonsens verankert sınd, ber diesen jedoch hınausreıichen,
nıcht mehr explizıt verurteılt werden dürfen, sondern als evangelıumsgemäfß
7zuerkennen sind, ohne dadurch schon selbst übernommen werden mussen.
1ne solche tendenziell posıtıve Zustimmung ware 1m Sınn der Lehre VO impli-
zıten Glauben („fides ımplıcıta”) als ausreichend erachten. IIem kommt ZE-
SCIL, da{ß die Lehrverwerfungsstudıe des „Okumenischen Arbeitskreises evangeli-
scher und katholischer Theologen“ ZU dem Ergebnis gelangte, da{ß die Lehrverur-
teılungen des 16 Jahrhunderts als nıcht mehr kırchentrennend erachten siınd,
da „die heutige Lehre nıcht mehr VO dem Irrtum bestimmt wırd, den die trühere
Verwerfung abwehren wollte“ Auf diesem Hıntergrund erachten manche Theo-
logen die Okumene 1m Sınn eıner „Einheit 1n der Verschiedenheit“ schon heute
für möglıch

Im Vergleich ZUrTFr Konsens- un: Konvergenzmethode verhält sıch die mi1t dem
Modell der „versöhnten Verschiedenheit“ implızıerte Methode gerade umgekehrt:
Am Ausgangspunkt steht die Überlegung, da{ß die kıirchliche Spaltung nıcht bıs
AB Wurzel reicht, also eıne unvollkommene Kırchengemeinschaft 7zwiıischen den
getirenNNten Kirchen bereits besteht un Ahabhen! angesichts kontroverstheologi-
scher Eıinzelfragen nıcht die Einheit der Kırchen, sondern vielmehr deren Iren-
NUNg der Rechtfertigung bedarf. Hıer 1St der Blickwinkel und damıt verbunden
dıe Beweiıslast grundsätzlıch umgekehrt: We1] dıe kontessionellen Eıgenheıiten,
sotern S1C mMI1t dem gemeınsamen Glaubensfundament 1n Eınklang stehen, für le-
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o1t1m erachtet werden, wiırd nıcht ach einem alle Lehraussagen umtassenden
Konsens Ausschau gehalten, sondern ach eıner Übereinstimmung 1ın elementa-
161 christlichen Lehrgehalten und eıner Überwindung gegenseıt1iger Lehrverur-
teılungen. uch das /weıte Vatiıkanısche Konzıil bekannte, da{ß dıe Kırchenspal-
tung nıcht bıs ZANT: Wurzel reicht (UR 11); also eine unvollkommene Kıirchenge-
meıinschaft zwischen den Teilkirchen ach W1€ VOT besteht (UR Einmütigkeit
besteht zudem darın, da{ß eıne zeeinte Kırche keine unıtormistischen Züge tıragen
ann un darum 1n der Begegnung der Konfesssionen der Dialog die Stelle der
Kontftrontation treten hat, der gegenüber den Gegensätzen stärker das Verbin-
dende un Geme1i1nsame hervorzuheben b7zw. VO der gemeınsamen Grundlage
auszugehen hat

DE der ökumenische Plan VO der „Einheıt 1n der Verschiedenheit“ die kırch-
lıche Einheit auf der Basıs der schon bestehenden, aber och unvollkommenen
Kırchengemeinschaft verwirklichen sucht, At nıcht AYOHE eıne orößere 1el-
talt Z sondern 1St auch aufgrund der umgekehrten Beweislast leichter realisıe-
ICI als das Modell der „organıschen Unijon“ War stehen sıch die beiden ökume-
nıschen Modelle alternatıv gegenüber, doch brauchen S1e sıch deshalb nıcht gC-
genselt1g auszuschließen. Es 1St denkbar, da{fß die Einheit 1n der Verschiedenheıit
das ökumenische Nahzıel markıert, während demgegenüber die organısche
Unıion als Fernziel erscheınt, wobel die partielle Identitikation dadurch überwun-
den wırd, da{ß die einzelnen kontessionellen Iradıtiıonen ın eine umfassendere
eintfließen un!: AaUus$s den Schwesterkirchen eıne wirkliche „Una Sancta“ wırd

Schwierigkeiten des ökumenischen Modells der „versöhnten Verschiedenheit“

Der Erfolg der „versöhnten Verschiedenheit“ hängt wesentlich VO der geme1nsa-
INenNn Eınıgung autf die Eınheitsprinzıpien, also VO der Bestimmung Jjenes Jlau-
bensinhaltes ab, der als tundamental un! daher für dıe Kırche als konstitutiv
erachten 1St Die Ermittlung dieses Grundkonsenses bedeutet eıne qualitative
Konzentration christlicher Glaubensaussagen auf ıhre heilsnotwendige Mıtte hın
und schliefßt als solche eıne Dıiıfferenzierung mıi1t eın zwıschen zentralen lau-
bensartikeln un jenen, die spekulatiıver Art un als legıtıme Interpretationen des
christlichen Glaubensgrundes wenıger bedeutsam sınd. Aufßerdem geht das Ööku-
meniısche Modell der „versöhnten Verschiedenheit“ davon AdUS, da{ß sıch Gewicht
un Verbindlichkeit VO Glaubensaussagen gegenseı1t1g entsprechen, also 1n bezug
auf wenıger gewichtige Lehraussagen keine explizıte Zustimmung ertorderlich
ist, sondern eıne tendenziel]l posıtıve 1m Sınne der Lehre VO impliziten Glauben
als ausreichend erachten 1SE

Höchst bedeutsam 1St 1n diesem Zusammenhang, da{fß die Kirche schon trüh dıe
Notwendigkeıt erkannte, dogmatische Glaubensaussagen ıhrem Inhalt nach}
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ordnen, WwW1€e 1es etwa 1n der thomasıschen Lehre VO den Glaubensartikeln niher
ausgeführt wırd Zeugn1s davon o1bt terner die VO kırchlichen Lehramt geübte
Präxıis, Lehrurteile AT Feststellung des Gewifßheitsgrades der Annehmbarkeit e1-
1Gr dogmatischen Aussage abzugeben, SOWI1e die Unterscheidung der tradıtionel-
len Schultheologie zwischen dem explizıten Glauben („fiıdes explicıta") un dem
implızıten („fiıdes ımplıicıta”). Vom / weıten Vatikanischen Konzıil wurde darüber
hınaus erstmals lehramtlich eingeräumt, da{ß 1m ökumenischen Dıialog Rangunter-
schiede iınnerhal der kırchlichen Lehraussagen bestehen:

„Beim Vergleich der Lehren mıteinander soll 1119  —_ nıcht VErISCSSCHL, da eıne Rangordnung der
‚Hıerarchie‘ der Wahrheıiten iınnerhal der katholischen Lehre 21Dt, Je ach der verschiedenen Art ihres
Zusammenhangs mMi1t dem Fundament des chrıistliıchen Glaubens“ (UR 11)

Der katholischen Lehre kommt 6S be1 der Dıifferenzierung iınnerhal der lau-
bensartikel autf deren qualıitativen ezug ZU „Fundament des christlichen Jlau-
bens  D Z „Ur-Mysterium, welches Christus selhbst isSt d da{ß A Sınne
des KonzılsChristoph Böttigheimer  ordnen, wie dies etwa in der thomasischen Lehre von den Glaubensartikeln näher  ausgeführt wird. Zeugnis davon gibt ferner die vom kirchlichen Lehramt geübte  Praxis, Lehrurteile zur Feststellung des Gewißheitsgrades der Annehmbarkeit ei-  ner dogmatischen Aussage abzugeben, sowie die Unterscheidung der traditionel-  len Schultheologie zwischen dem expliziten Glauben („fides explicita“) und dem  impliziten („fides implicita“). Vom Zweiten Vatikanischen Konzil wurde darüber  hinaus erstmals lehramtlich eingeräumt, daß im ökumenischen Dialog Rangunter-  schiede innerhalb der kirchlichen Lehraussagen bestehen:  „Beim Vergleich der Lehren miteinander soll man nicht vergessen, daß es eine Rangordnung oder  ‚Hierarchie‘ der Wahrheiten innerhalb der katholischen Lehre gibt, je nach der verschiedenen Art ihres  Zusammenhangs mit dem Fundament des christlichen Glaubens“ (UR 11).  Der katholischen Lehre kommt es bei der Differenzierung innerhalb der Glau-  bensartikel auf deren qualitativen Bezug zum „Fundament des christlichen Glau-  bens“, zum „Ur-Mysterium, welches Christus selbst ist“?, an, so daß „im Sinne  des Konzils ... von solchen geoffenbarten Wahrheiten“ gesprochen werden kann,  „die fundamental sind, und solchen, die auf diese zurückgeführt werden kön-  nen“ 10  Einschränkend muß allerdings festgehalten werden, daß die katholische Kirche  zwar einer qualitativen Wertung von Glaubensartikeln, zu keiner Zeit aber einer  abgestuften Verbindlichkeit objektiver Heilswahrheiten zugestimmt hat, da sie  darin ein quantitatives Ausgrenzen von Glaubenswahrheiten aus der kirchlich  verbindlichen Lehre erkannte. Ihrer Auffassung nach hat sich der Glaubensakt  formal auf die christliche Lehre in ihrer Ganzheit zu beziehen, da sich in allen  Glaubensaussagen die göttliche Offenbarung widerspiegelt. Aus diesem Grunde  wandte sich das kirchliche Lehramt auch ausdrücklich gegen die im 16./17. Jahr-  hundert sich entfaltende Fundamentalartikellehre, die zwischen fundamentalen  bzw. heilsnotwendigen und nicht-fundamentalen bzw. nicht-heilsnotwendigen  Glaubensartikeln differenzierte und eine gestufte Verbindlichkeit der Glaubensar-  tikel („articuli fidei“) lehrte:  „Was die Glaubensgegenstände anbelangt, so darf man keinesfalls jene Unterscheidung verwenden,  die man (= Vertreter der ökumenischen Bewegung) zwischen den sogenannten grundlegenden und  nicht grundlegenden Kapitel des Glaubens einzuführen beliebte, so als ob die einen von allen ange-  nommen werden müßten, die anderen dagegen frei der Zustimmung der Gläubigen überlassen werden  könnten; die übernatürliche Tugend des Glaubens hat nämlich als Formalursache die Autorität des of-  fenbarenden Gottes, die keine derartige Unterscheidung duldet“ (DH 3683).  Für das Einheitskonzept der „versöhnten Verschiedenheit“ ist somit die Frage  von besonderer Bedeutung, ob die Annahme einer abgestuften Verbindlichkeit  objektiver Heilswahrheiten notwendigerweise einen quantitativen Reduktionis-  mus der kirchlichen Lehre impliziert. Wenn nicht, darf dann der Fundamentalar-  tikelgedanke im Sinne eines Interpretations- wie auch Autoritätsprinzips von der  ökumenischen Diskussion aufgegriffen werden?  92VO solchen geoffenbarten Wahrheiten“ gesprochen werden kann,
„dıe ftundamental sınd, und solchen, die auf diese zurückgeführt werden kön-
nen  ba

Einschränkend MUu allerdings festgehalten werden, dafß die katholische Kırche
ZW ar eıner qualitativen Wertung VO Glaubensartikeln, keiner eıt aber einer
abgestuften Verbindlichkeit objektiver Heilswahrheiten zugestimmt hat, da sS1e
darın ein quantıitatıves Ausgrenzen VO Glaubenswahrheiten AI der kırchlich
verbindlichen Lehre erkannte. Ihrer Auffassung ach hat sıch der Glaubensakt
tormal auf die christliche Lehre 1ın iıhrer Ganzheıt beziehen, da sıch 1n allen
Glaubensaussagen die yöttliche Offenbarung widerspiegelt. Aus diesem Grunde
wandte sıch das kirchliche Lehramt auch ausdrücklich die 1m Jahr-
hundert sıch enttaltende Fundamentalartikellehre, dıe zwıischen fundamentalen
b7zw. heilsnotwendigen un: nıcht-ftundamentalen bzw. nicht-heilsnotwendigen
Glaubensartikeln differenzierte und eine yestufte Verbindlichkeit der Glaubensar-
tikel („articulı fide1“) lehrte:

„Was die Glaubensgegenstände anbelangt, dart 111a keinestalls Jjene Unterscheidung verwenden,
die I11all Vertreter der ökumenischen Bewegung) zwıschen den SOgeNANNTLEN grundlegenden un:
nıcht grundlegenden Kapitel des Glaubens einzutühren beliebte, als ob dıe eınen VO allen AI15C-
LLOINITMEN werden müßten, die anderen dagegen freı der Zustimmung der Gläubigen überlassen werden
könnten; die übernatürliche Tugend des Glaubens hat namlıch als Formalursache die Autorität des of-
tenbarenden Gottes, die keine derartige Unterscheidung duldet“ (DH

Fuür das Einheitskonzept der „versöhnten Verschiedenheit“ 1St somıt die rage
VO besonderer Bedeutung, ob die Annahme eıner abgestuften Verbindlichkeit
objektiver Heıilswahrheiten notwendigerweise einen quantıtatıven Reduktionis-
I11US der kirchlichen Lehre implızıiert. Wenn nıcht, dart ann der Fundamentalar-
tikelgedanke 1MmM Sınne eınes Interpretations- WwW1e€e auch Autoritätsprinz1ıps VO der
ökumenischen Diskussion aufgegriffen werden?
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Dafs auch 1m Sınne der katholischen Lehre Autoritätsabstufungen nıcht 1n JE
dem Fall illegitim sınd, belegt UNter anderem die Tatsache, da{fß Papst Johannes

ın selner Antrıttsenzyklika 99 DPetr1 Cathedram“ einen ırenıschen rY1e-
densspruch zıtıerte, der lange eıt Augustinus zugesprochen wurde, 1ın Wahrheit
jedoch dem ıreniıschen Humanısmus entstamm un auftf den lutherischen heo-
logen Petrus Meıderlıin (1582—1651) zurückgeht: 6a necessar11s unıtas, in dubiıis
lıbertas, 17 omnıbus carıtas“ GEn Notwendigem Eınheit, 1n Ungewıissem Freiheıt,
1n allem Liebe“). Mıt dieser Formel, welche 1MmM Okumenismusdekret indirekt auf-
gegritfen (UR un MmMI1t der auftf die Fundamentalartikellehre, nämlich aut die
Unterscheidung zwıschen „notwendıgen“ un „Nnıcht-notwendigen“ Glaubens-
wahrheiten abgehoben wiırd, hat erstmals die ırenısche Maxıme VO der Einheit
1m Notwendıgen Fıngang 1n ein offizielles Dokument des kiırchlichen Lehramtes
gefunden.

Abgestufte Verbindlichkeit ohne Reduktionismus

Dem S e e Modell der „versöhnten Verschiedenheit“ 1St 1L1UL annn Erfolg
beschieden, WECINN iınnerhal des Glaubensgutes („depositum tide1“) eıne Dıiıtferen-
zıierung ach der Lehre VO den Fundamentalartikeln VOTSCHOIMMIM wiırd, die
ohl die iınhaltliıche Bedeutung der Glaubensaussagen als auch deren Autoritäts-
orad betriftt Weil sıch die katholische Kırche jedoch die Fundamentalarti-
kellehre 1m allgemeinen un: eınen quantıtatıven Reduktionismus 1mM
besonderen ausgesprochen hat, bleibt klären, ob der Fundamentalartikelge-
danke tatsächlich eıne quantıtatıve Ausgrenzung nıcht-fundamentaler Glaubens-
artıkel AaUsSs dem Bereich des Verbindlichen iıntendierrt. Im tolgenden soll deshalb
anhand des Unionsplans des lutherischen Theologen Georg Calıxt (1586—1656),
eiınes der bedeutendsten Ireniıker des 1/ Jahrhunderts, exemplarısch der Nachweis
gyeführt werden, da{ß das kirchliche Lehramt den Vorwurt des quantıtatıven Re-
duktionismus un:! Mınımalismus 1m Zusammenhang miıt der Lehre VO den Fun-
damentalartikeln nıcht ımmer Recht erhoben hat

Georg Calıxt } wurde Dezember 1586 als Sohn des Landpredigers un
Pastors Johannes Calixt 1ın Medelby, eiınem schleswig-holsteinischen ort ahe
Flensburg, geboren. Sein Vater, eın Schüler Philipp Melanchthons, führte ıh 1n
das gemäßigte Luthertum melanchthonischer Färbung e1N. Diese lutherische
Frömmigkeıt und Rechtgläubigkeit VO melanchthonisch-humanistischer Prä-
gung entsprach der der Unııversıität Helmstedt gelehrten Theologie. Hıer ahm
Calıxt 1603 se1ın Studium auf, nachdem die Flensburger Lateinschule ab-
solviert hatte. Dıie Juliusuniversität, welche miıt Leipzıg un: Wıtten-
berg bıs Z Ausbruch des Dreifßigjährigen Krıieges den meısten Trequen-
lerten deutschen UnıLversıitäten zahlte, begegnete aufgrund ıhrer melanchthoni-
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schen Gesinnung den Anliegen des Katholizismus MIt eiıner größeren Oftenheit
Dıies stand Sanz 1mM Gegensatz 7ABBE altprotestantischen Orthodoxıe, also jener -
therischen Theologıe und Kırche, die sıch 1mM Anschlufß die Reformation, VOL

allem se1lt dem Augsburger Religionsfrieden (1530) ausbıildete, sıch Stırceng auf die
retormatorischen Bekenntnisschriftften bezog und eınen vewıssen Absolutheitsan-
spruch erhob Von 7Wel1 kürzeren Bıldungsreisen abgesehen, hat Calixt Helmstedt
n1ıe verlassen. So bewegte sıch zeitlebens ın eiınem VO humanıstischen, melan-
chthonischen (elst gepragten Luthertum un: damıt 1n eiıner räumlıchen W1€ auch
geistigen I)ıstanz ZAHT: Iutherischen Orthodoxie. Im Jahre 1614 wurde ıhm VO

Herzog Friedrich Ulrich die Protessur für Kontroverstheologıe übertragen, die
bıs seinem 'Tode (1656) iınnehatte.

Dıie Mıtte seıiner Unionsıidee bilden die ftundamentalen Glaubensartikel „artı-
culı fıde1“), die rechte, unwandelbare Lehre In dieser tundamentalen, das esent-
ıch Christliche ausmachenden Glaubenswahrheit gründet die FEinheit der Kırche,
un diese rechte Lehre versucht Calıxt nıcht L1UTL mıt Hılte des protestantischen
Schriftprinzı1ps, sondern auch des Tradıtionsprinzips als elines zweıten, der Schrift
nachgeordneten, dennoch aber selbständigen theologischen Erkenntnisprinz1ps
dogmatısch bestimmen: Weil die Heılıge Schrift W1€ auch die altkirchliche Ira-
dition, die Symbole un Konzilsbeschlüsse der Alten Kırche, neben der
heilsnotwendıgen Lehre auch deren wiıssenschaftlich-theologische Erläuterungen
(„declarationes“) beinhalten, 1St 7AURG Bestimmung der wahren Lehre eiıne inhaltlı-
che Konzentratıion unumgänglıch. ıne solche 1St deshalb möglıch, weıl die durch
dıe Glaubensartıikel ausgedrückten Glaubensinhalte sachlich un: logisch m1t-
eiınander zusammenhängen, da{ß S1Ce LLUT insgesamt verstanden werden können
und der Glaube eines Teıls arum den Glauben des (Gsanzen impliziert. Die iınhalt-
liche Bestimmung der Glaubensartikel hat sıch 1n krıteriologischer Hınsıcht auf
das Heıilsnotwendige „necessıtas ad salutem“), das allgemeın Verständliche, das
VO christlichen Ursprung Ausgehende un: sıch unverändert Erhaltende kon-
zentrlieren. Zugleich mu{ß die Kontinuntät der heilsnotwendigen Lehre wı1ssen-
schaftlıch einsichtig, hıstoriısch gesichert un: kontrollierbar se1n.

Da für Calıxt alle ftundamentalen Glaubenswahrheiten 1n der ARraxis: oipfeln,
kommt dieser eıne kriteriologische Bedeutung für die Bestimmung der funda-
mentalen Glaubensartikel Al Jjene Glaubensartikel sınd für tundamental
erachten, ohne deren Kenntnıs CS keıine A Praxıs des Neuen Bundes“ als dem NOL-

wendıgen Korrelat ZU Glauben geben ATl Den heilsnotwendigen Inhalt der
eben diese Praxıs orundlegenden Glaubensartikel erkennt Calixt 1n Verbindung
mı1t dem altkirchlichen JTradıtionsprinzıp 1m Apostolischen Glaubensbekenntnis
klassısch zusammengefaßt. Denn dieses wurde 1mM kırchlichen Altertum 1m Z
sammenhang mi1t der Taute als heilsnotwendig erachtet, und AIımMmM beinhaltet 6S

auch alles 7A01 eıl Notwendige. Weil Calıxt 1mM Konsens der Alten Kırche dıe
unwandelbare, heilsnotwendige Lehre bezeugt tindet, wurde se1ın Unionsplan
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als Konsens des Altertums „CONSENSUS antıquitatıs”) auch abfällig als KON-
SCI15 der ersten fünf Jahrhunderte „ COHSCHSUS quinquesaecularıs“ bezeichnet. DDa
diese abschätzige, stark vergröbernde Interpretation Schule machte, stellte sıch
seıne These „spater naıver dar, als Ss1e 119 der Tat gemeınt War 12

Das heilsnotwendige Glaubenstundament bezieht sıch auft das Zentrum des
v} Wort (sottes ausgedrückten Sachverhalts, dessen Miıtte die Inkarnatıon Jesu
Christı 1St. Sıe bedartf gemälßs dem altkirchlichen Zeugn1s LLUT einer mınımalen HKr
läuterung, gerade > W1e sıch diese 1ın knappster orm 1MmM Nıciäno-Konstantıno-
politanıschen Glaubensbekenntnis wiedertindet. In ıhm kommt die heilsnotwen-
dige Lehre des christlichen Glaubens 1ın straffer sprachlicher Gestalt Z Aus-
druck, wobe]l Calıxt treilich wenıger exakte Formulierungen VOT ugen hat als
vielmehr dıe Ort zusammengefafßten Mysterıen: den Glauben Christus un
das VO ıhm gewirkte eıl SO tfinden sıch be1 ıhm auch eingliedrige christolog1-
sche Bekenntnisse, basıerend auf dem Mysteriıum der Erlösung durch den
menschgewordenen Gottessohn.

Be1 der Unterscheidung 7zwischen fundamentalen un: nıcht-fundamentalen
Glaubensartikeln achtet Calixt StrenNg darauf, da{fß AUS dogmatischen Nebenfragen
keıne Hauptfragen gemacht un:! Sondermeinungen nıcht als heilsnotwendig aus-

gegeben werden, da dıe Hauptschwierigkeiten der kırchlichen Einheıit davon
herrühren, da{f kontessionelle Sondermeinungen als heilsrelevant ausgegeben
werden. Die Verständigung auf die eintach tormulierte reine Lehre T: Aus-
schlufß aller wissenschaftlich-theologischen Erklärungen 1St für ıhn Bedingung
der Möglichkeit eıner interkonfessionellen FEınıgung. S1e häalt für durchaus
möglıch. Denn die interkonfessionellen Ditferenzen betreffen letztlich nıcht das
Glaubensfundament, sondern rühren VO begrifflichen Distinktionen her, WCS-

halb das Gewicht mehr auf das -Daß: („quod’) der Heilstatsachen als auf das
„Wıe"“ („quomodo”), auf deren Erklärungen, gelegt werden musse.

Calıxts unıversale Kirchenidee W arlr allen Zeıiten heftig umstrıtten. Der
Hauptvorwurf 1St bıs heute der des quantıtatıven Reduktionismus und Mınıma-
lısmus. och seıne Fundamentalartikellehre intendiert eiıner Verflachung
b7zw. Relativierung zentraler Glaubenssätze 1ne Konzentratıion der christlichen
Glaubenslehre auf ıhre heilsrelevante Mıtte hın Dabe verhält E sıch alles andere
als indıftterent: War propagıert auf der Basıs des Glaubensfundaments („tun-
damentum fıde1“) die Einheit aller Konfessionskırchen, zugleich aber o1bt T: seıne
Polemik gegenüber dem Papsttum nıemals auf, Ww1e€e auch seıner evangeli-
schen Konfessionsgemeinschaft ungebrochen testhält SO kennt des gC-
meınsamen Glaubenstundaments Unterschiede 1ın bezug auf die Reinheit der
wahren Lehre, weshalb Lehrdifferenzen 1n nıcht-fundamentalen Glaubensfragen
ZW ar keine Glaubensgemeinschaft verhindern, ohl aber unterschiedliche Kır-
chengemeinschaften begründen. Aufßerdem versucht die fundamentalen lau-
bensartikel miıt Hıiıltfe theologisch-systematischer Überlegungen, gestutzt auf das
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Kriteriıum des Mysteriums Christiı bestimmen un! ordert selbst 1m Blick auf
die wenıger ftundamentalen Glaubensartikel eıne theologisch einvernehmliche
LOsung.

Da Calixt 1mM Rahmen se1nes Tradıtıionsprinz1ıps das Krıteriıum der Kontinuıität
autf das kırchliche Altertum beschränkt, geht ıhm das Problembewulfstsein für die
Wahrheıit und iıhre geschichtliche Vermittlung ab; weshalb der HEUHUGTEN Tradıti-
onsbildung nıcht mehr gerecht werden VEIINAS. Die starke Betonung der Alten
Kirche gegenüber der aktuellen kommt eıner quantıtatıven Ausgrenzung kırchli-
cher Tradıtionsbildung ogleich, da{fß In seınem Unionskonzept die Grenze ZW1-
schen Konzentration und Reduktion letztlich doch fließend wiırd. Das eigentliche
Problem calıxtinıscher Unionstheologie 1St 1aber wenıger 1n seıner Fudamentalar-
tikellehre als vielmehr 1n seinem VO Humanısmus gepragten TIradıtionalısmus
b7zw. 1n seiınem Bemühen suchen, auf dem Weg elıner dıitferenzierten theolog1-
schen Erkenntnislehre un: eıner Verobjektivierung des Wortes CGottes der Dr
schichtlichen Vermittlung der rechten Lehre entkommen und eınen kontes-
s1ionsneutralen Standpunkt gewınnen *. Wıird seıne unzulängliche humanısti-
sche Geschichtsauffassung VO seıiner Fundamentalartikellehre geschieden,
trıtt Calixts ökumenisches Bestreben deutlich ZUTLagZC, un: CS wiırd offenkundiıg,
da{fß eıne iınhaltlıche Konzentratıon der Glaubenswahrheiten auf das Heilsnot-
wendıge verbunden mı1t der Annahme eıner dıtferenzierten Verbindlichkeit VO

Glaubensartikeln nıcht notwendigerwelse eiınem quantıtatıven Reduktionis-
I1US und Mıiınımalismus führen mu{(

Ausblick

Jede ökumenische Fragestellung MU: sıch auf die Wahrheıt, die als solche die Eın-
eıt begründet, konzentrieren. uch Calıxt iragte ach der einen Wahrheit des
Glaubens, ındem O1 das Wesentliche VO Nebensächlichen schied un die konfes-
s1ionellen Lehrdifferenzen darauthıin untersuchte, Inwıeweılt s$1e die heilsnotwendi-
SCH Glaubenswahrheiten tangıeren. Mıiıt seıner Bestimmung der Glaubensartikel
hat (D eıne Möglichkeit aufgezeigt, W1e€e mı1ıt der gemeınsamen TIradıtion auf der
eınen Seıite un! den kontessionellen Unterscheidungslehren auf der anderen pOSI1-
t1V UMNMSCHANSCH werden 4aNnn: Kontroverstheologische Lehraussagen gefahrden
keine Kırchenunion, falls S1e das Christusmysterium nıcht entstellen un falls de-
8  5 Gewichtigkeit 1ın einer Wechselbeziehung m1t ıhrer Verbindlichkeit
steht.

Glaubensartikel, die die Kırche 1n iıhrer Tradıtion als wahr erkannt un als AYA S Ca

bindlich rezıplert hat, können nıcht wıeder als unverbindlich erklärt un: AaUS der
kırchlichen Lehre auUsgegrenNzZtL werden, zumal S1Ee alle miıteinander 1n Verbindung
stehen (DH In diesem Zusammenhang 1St C655 wichtig testzuhalten, da{fß die
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Lehre VO den Fundamentalartıkeln keine quantıtatiıve Ausgrenzung estimmter
Glaubensartikel AUS dem Bereich verbindlicher kirchlicher Lehre bedeuten
braucht, W1€e die Irenık Calıxts beweıst, sondern vielmehr 1m Sınne eıner Konzen-
ratıon des Glaubensgutes („deposıtum tıde1”) autf die heilsrelevante Mıtte hın
verstanden werden ann In diesem Sınne knüpfit das Einheitsmodell der VGL
söhnten Verschiedenheit“ die Lehre VO den Fundamentalartikeln Neben
eıner ınhaltlıchen Gewichtung un: Konzentratıiıon der „artıculiı tidei“ wiırd auch
eıne dıtferenzierte Verbindlichkeit derselben VOI'2.USgCSC[ZT., ohne dadurch jedoch
estimmte Glaubensartikel der Beliebigkeit un: eıner möglıchen eugnung
heimzugeben. Wıe also dıe Kritik des kırchlichen Lehramts nıcht auftf die ırenısche
Anwendung der Fundamentalartikellehre als (sanzes zutrifft, versucht auch
das Einheitsmodell der „versöhnten Verschiedenheıit“ diesem Vorbehalt ech-
1U Lragen.

Die Lehre VO der Hierachie der Wahrheiten („hierarchıa verıtatum.) 1ST für
die FEinheit 1n „versöhnter Verschiedenheit“ VOIN oroßer Bedeutung. Allerdings
oibt die Begründung, mi1t der s$1e in das Konzilsdokument eingeführt wurde, ke1-
NCN Aufschlufß darüber, ob E& sıch hierbei ausschliefßlich e1in Prinzıp der Inter-

pretatıon, der ıinneren Gewichtung, oder nıcht auch der Autorıität, der iußeren
Verbindlichkeıt, handelt. /war wird 1n eiıner lehramtlıchen Erklärung ZNHT: „hierar-
chıia verıtatum“ eıne Dıfferenzierung VO Verbindlichkeit aufgrund des tormalen
Oftenbartseins aller Glaubenswahrheiten verworfen **, doch geschieht 1es
einem rein formalen Aspekt. Sıe we1lst nıcht dle eigentliche Intention der Funda-
mentalartikellehre, eıne Diıfferenzierung VO Verbindlichkeit, zurück, sondern le-
dıglich deren überspitzte Anwendung, VO Christusere1ign1s ausgehend gefol-
gerL wiırd, da{ß „kirchliche Dogmen ber andere Mysterıen unwichtig würden
oder DAl geleugnet werden dürften“ 15 Damıt bleibt letztlich offen, ob die Hıer-
archie der Wahrheiten eınem exıstentiellen Gesichtspunkt nıcht auch eine
ditferenzierte Bewertung der objektiven Heilswahrheıiten miıteinschliefßt, W asSs

treilich keiner quantıtatıven Mißdeutung bzw. eıner Auflösung der Jlau-
benslehre als e1nes organıschen GGanzen, mıt Jesus Christus als ıhrer strukturie-
renden Mıtte, führen darf

Weder das Okumenismusdekret och se1ne lehramtlıche Erklärung lassen also
erkennen, ob sıch bei der Hierarchie der Wahrheiten neben eiınem Interpreta-
t10NSs- nıcht auch e1in Autoritätsprinz1ıp handelt. Letzteres wiırd alleın
einem formalen Aspekt ausgeschlossen. och hat das Konzıil den Glauben nıcht
1Ur als einen formalen Akt verstanden, sondern auch als eınen personalen, WCS-

halb gefolgert werden kann, da{ß das sachliche Gewicht eiınes Glaubensinhalts den
Intensitätsgrad der personalen Glaubenszustimmung mM1t beeintftlufßt. Ausgehend
VO eiınem solch personalen Glaubensethos legt sıch ex1istentiellem un ek-
klesiologischem Gesichtspunkt eıne Autoritätsabstufung der objektiven Heils-
wahrheiten nahe, die lange als legıtım erachten ISt: W1e 1€eSs keiner Q HaLL-
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tıtatıven Ausgrenzung VO Offenbarungswahrheıiten A4aUS dem Bereich der V_CI'-
bıindlichen kirchlichen Lehre tührt

FEın weıterer Grund FL 0B Verständnis der Hierarchie der Wahrheiten 1mM Sınn
eiınes Autoritätsprinz1ps 1St die Tatsache, da{ß das / weıte Vatikanıische Konzıil den
Ostchristen anderem den Zugang ZU Sakrament der Eucharıstıie einräumt
(OE 27 ungeachtet dessen, da{fß VO den orientalıschen Kırchen der unıversale
Jurisdiktionsprimat und die Untehlbarkeit des Papstes verworten werden. Dem-
ach osründet die Kommunionsgemeinschaft alleın darın, da{fß Z W al nıcht 1n Fra-
SCH des Papsttums, ohl aber 1n der rage des Amts un der Fucharistie Eın1g-
eıt besteht (OE’ 25 un christlichen Grundmysteriıum diesem
Konsens eın orößeres Gewicht zukommt als der Unterscheidungslehre 1n Sachen
Papsttum. I)a die sachliche Gewichtung 1eT. zugleich mMI1t eıner Dıfferenzierung
VO Verbindlichkeit korreliert, ann auch VO 1er AaUsS gefolgert werden, da{fß CS

sıch beiım Prinzıp der jerarchie der Wahrheiten sowohl eın Interpretations-
als auch eın Autorıitätsprinz1ıp handelt un: eıne Kommuniongemeinschaft
ogrundsätzlich ann möglıch ISt, WE 1n den christlichen Grundmysterien ber-
einstiımmung herrscht, während eCin Konsens 1n nıcht-fundamentalen, VO

Grundmysterium abgeleiteten Glaubensartikeln keıine notwendige Bedingung der
Möglıichkeıit eıner Kommuniongemeinschaft darstellt.

Dafß die katholische Lehre nıcht LLUT e1ıne sachliche Rangordnung christlicher
Glaubensinhalte, sondern auch eıne gestufte Art VO Verbindlichkeit kennt, dar-
auf welst terner die GemeLjnsame Synode der Deutschen Bıstümer hın, ındem S1Ce
einräumt, da{fß „die katholische Kırche VO ıhren Mitgliedern nıcht (verlangt), da{ß
S1C alle Ausprägungen un Ableitungen 1n der Geschichte des gelehrten un: B“
lebten Glaubens 1n gleicher Weiıse bejJahen“ DE S1C 1€es auch VO den anderen
Christen nıcht CrWarte, musse geprüft werden, „1NnWw1eweılt eıne Eınıgung 1n der
We1ise möglıch 1St, da{ß eıne Kırche die Tradıtion der anderen als zulässıge Enttal-
tung der Offenbarung respektieren un: anerkennen kann, auch WE Ss1e diese für
sıch selbst nıcht übernehmen will“ 16 Aufßßerdem sSCe1 och auf den 1e] zıtlerten
Vorschlag Kardınal Ratzıngers verwıesen, den dieser in bezug auf die Kıiırchen-
unıon zwıschen der westlichen un! östlıchen Kırche yeäußert un: auch als Prä-
tekt der Glaubenskonkregation nıcht verworten hat Demnach mMUu „Kom
VO Osten nıcht mehr Primatslehre tordern, als auch 1mM EersSien Jahrtausend
tormuliert und gelebt wurde“ 17 uch A4aUS dieser These annn gefolgert werden,
dafß tfür 1ne Kırchenunion eIn umfassender Konsens VOFrau  sSELIiZEN 1St, SOIM-

ern kontroverstheologische Lehraussagen ann stehen bleiben können, WEen 1i
sıch als legıtıme tradıtionelle Ausgestaltungen des Christusmysteri1ums, als nıcht
kırchentrennend und, weıl wenıger vewichtig, auch als wenıger verbindlich erwel-
SCI1

Die Hoffnung, da{fß eiıne Differenzierung VO Verbindlichkeit auch VO kırch-
lıchen Lehramt eingeräumt wiırd un! damıt die Einheit 1n „versöhnter Verschie-
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denheıt“ verwirklicht werden kann, wiırd neuerdings dadurch gestärkt, da anuch

aps Johannes Paul IBE in seıner Enzyklika UE 1NUIN SinNt  c6 VO 25 Maı 1995

den Gedanken der Differenzierung 1ın Glaubensaussagen aufgegriffen hat Er

stellte fest:
„Wenn WIr heute, nde des 7zweıten Jahrtausends, die volle Einheıt wiederherzustellen trachten,

CC 1X
mussen WIr unls aut diese strukturıerte FEinheıit (des ersten Jahrtausends) beruten.

Das ökumenische Bemühen annn also nıcht anders gelingen, als da{fß die alt-
kirchliche TIradıtion als normatıv angesehen un:! damıt verbunden innerhalb des
Glaubensgutes („deposıtum tıde1”) sowohl eıne die inhaltlıche Bedeutung als
auch den Autoritätsgrad betreffende Dıifferenzierung vorgenomMm wırd LDem

entspricht, W 4S Kardınal Ratzınger 1mM Blick auf den Umgang mi1t der ogmenge-
schichte allgemeın festgehalten hat

AES da nıcht als Wahrheit auferlegt werden, W as 1ın Wirklichkeıit geschichtlich gewachsene Form

ist, die mıt der Wahrheit ın eiınem mehr der weniıger 308 Zusammenhang steht. 19

Da terner auch die Kırchen der Reformatıon die Bibel VO Glaubensfunda-
IMENT ausgehend, 1m Lichte des Apostolischen Glaubensbekenntnisses lesen,
sollte ach Ratzıngers Ansıcht „der Weg eıner Scheidung „wischen dem We-
sentlichen un! Unwesentlichen un damıt einer dıtferenzıerten, plurıformen
FEinheit nıcht mehr allzu weıt sein“  20 i1ne Grundkonsens orıentierte Oku-
INEINIC rückt heute ımmer näher, 7zıumal die römisch-katholische Kirche un: der
Lutherische Weltbund 1ın ihrer Geme1i1nsamen Erklärung Z Rechtfertigungslehre
offiziell einräumen, da{fß FEinheıt 1mM Glaubensfundament besteht un:! frühere
Lehrverurteilungen den heutigen Partner nıcht mehr treffen.
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